
Medizinische Innovationen und neue Behandlungsprozesse ermöglichen es, 
bislang ausschließlich stationäre Leistungen auch ambulant zu erbringen. Damit 
verschiebt sich das Leistungsgeschehen immer mehr in die ambulante Versor­
gung. Die Ambulantisierung bietet den medizinischen und politischen Anreiz, 
echte und vermeintliche Sektorengrenzen einzureißen. Dafür müssen die gesetz­
lichen Hürden jedoch weiter abgebaut werden.
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Die Verlagerung stationärer Leistungen in 
die ambulante Versorgung ist ein etablier­
ter Trend in der medizinischen Versor­
gung. Komplexe Prozeduren, die ehemals 

ausschließlich vollstationär erbracht wurden, sind 
Dank des technischen Fortschritts und neuer Be­
handlungsprozesse allenfalls zu kurzstationären 
Aufenthalten geworden, sofern sie nicht sogar voll­
ständig ambulant durchgeführt werden können.

Die Gesundheitspolitik hat sich das Motto „am­
bulant vor stationär“ seit Jahren auf die Fahnen ge­
schrieben. Die Ambulantisierung dient als Anstoß, 
um unter dem Oberbegriff „Intersektorale Versor­
gung“ die historisch gewachsenen Sektorengren­
zen einzureißen. Von einer besseren Vernetzung 
und sektorenübergreifenden Behandlungsabläu­
fen sollen nicht nur die Patientinnen und Patienten 
profitieren; die Politik verspricht sich auch erheb­
liche Kosteneinsparungen. 

Bei der Umsetzung hinkt Deutschland im inter­
nationalen Vergleich jedoch immer noch hinterher. 
Für eine echte Durchlässigkeit des Systems bedarf 
es deshalb substantieller ordnungspolitischer Re­
formen. In der letzten Legislaturperiode hat eine 
eigens eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
Vorschläge erarbeitet – ohne Konsequenzen. Jetzt 
steht das Thema erneut auf der gesundheitspoliti­
schen Agenda.

Dabei soll auch ein Reformprojekt helfen, das 
mit dem MDK-Reformgesetz im Jahr 2020 initiiert 
wurde: die Überarbeitung des Katalogs für ambu­
lantes Operieren (AOP). Das IGES-Institut hat im 
März dieses Jahres sein Gutachten dazu vorge­
stellt und aufgezeigt, welche stationären Leistun­
gen zukünftig sowohl von Vertragsärztinnen und 
-ärzten als auch Krankenhäusern ambulant er­
bracht werden können.

Eine konsequente, bedarfsgerechte und ressour­
censchonende Umsetzung des Grundsatzes „ambu­
lant vor stationär“ setzt voraus, dass Behandlun­
gen grundsätzlich ambulant durchgeführt werden 
müssen. Jede stationäre Durchführung erfordert 
eine Begründung. Zu dem fallindividuellen Kontext 
zählen neben bestimmten Grunderkrankungen und 
dem individuellen Eingriffsrisiko der Patienten 
auch der Schweregrad des Eingriffes sowie soziale 
Faktoren, wie z. B. Alter, Familienstand oder das 
soziale Umfeld. 

Das Einreißen der Sektorengrenzen darf jedoch 
keine Einbahnstraße sein. Bislang hat der Gesetz­
geber vor allem Öffnungsmöglichkeiten der Kran­
kenhäuser für die ambulante Versorgung geschaf­
fen. Eine intersektorale Versorgung, an der Vertrags­
ärzte und Kliniken gleichberechtigt teilnehmen, 
benötigt deshalb eine einheitliche Leistungsver­
gütung. Ausgangslage für die Vergütung müssen 
hierbei die Fallpauschalen (DRG) – inklusive des 
Verbotsvorbehalts für neue Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden – sein.

Damit intersektorale Leistungen sowohl ambu­
lant als auch stationär auf demselben Qualitäts­
niveau erbracht werden, ist es notwendig, einheit­
liche und gesicherte Qualitäts- und Strukturvor­
gaben zu definieren. Um eine hochwertige Behand- 
lungsqualität zu gewährleisten, sollte für intersek­
torale Leistungen ein Qualifikationsniveau ange­
lehnt an den „Facharztstatus“ aus der vertragsärzt­
lichen Versorgung gelten. Strukturelle, personelle 
und administrative Anpassungen sind damit für 
Vertragsärzte und Krankenhäuser gleichermaßen 
unvermeidlich. In der Übergangsphase, das zeigen 
die Erfahrungen aus anderen Ländern, braucht es 
deshalb finanzielle Anreize, um die Umstellung 
zügig ins Rollen zu bringen. 

Gleiche Voraussetzungen für alle

	 Unsere Forderungen im Detail
Für eine kontinuierliche, effiziente und bedarfsgerechte Versorgung der Patientin­
nen und Patienten über die Sektorengrenzen hinweg, braucht es entschlossenes 
gesetzgeberisches Handeln. Folgende Änderungen sind aus Sicht des BDI not­
wendig.

1.	 Ordnungspolitik
Um der intersektoralen Versorgung die notwendige gesetzliche Grundlage zu  
geben, bedarf es einer Überarbeitung der gültigen gesetzlichen Vorgaben. Dabei 
sollten alle in §§ 115 bis 122 SGB V definierten intersektoralen Leistungen – ange­
fangen vom ambulanten Operieren, der ambulanten spezialfachärztlichen Versor­
gung (ASV) bis hin zum Belegarztwesen – zu einem § 115  neu SGB V zusammen­
gefasst werden, um Leistungsdefinitionen, Qualitätskriterien und Vergütungs- 
regelungen einheitlich zu definieren.
Der BDI fordert einen einheitlichen Rechtsrahmen für alle inter­
sektoralen Leistungen im Sozialgesetzbuch V. 



2.	Grundsatz
Für intersektorale Leistungen muss das Prinzip „ambulant vor stationär“ gelten. 
Leistungen, die stationär erbracht werden sollen, müssen grundsätzlich begrün­
det werden. Der fallindividuelle Kontext entscheidet, in welchem Versorgungs­
bereich der Patient behandelt wird.
Der BDI fordert, den Grundsatz „ambulant vor stationär“ konsequent 
auf den intersektoralen Leistungsbereich anzuwenden.

3.	Innovation
Die geltende Regelung, dass vertragsärztliche Leistungen nur nach Genehmigung 
durch den G-BA (Erlaubnisvorbehalt) erbracht werden dürfen, verhindert die Ein­
führung medizinischer Innovationen in der ambulanten Versorgung. Damit innova­
tive Leistungen sowohl durch Vertragsärztinnen und -ärzte als auch von Kranken­
häusern erbracht werden können, muss der im Krankenhaus gültige Verbots- 
vorbehalt für alle intersektoralen Leistungen gelten. Aber auch hier gilt: Der fall­
individuelle Behandlungskontext bestimmt den Ort der Durchführung.
Der BDI fordert den Verbotsvorbehalt für intersektorale Leistungen.

4.	Qualifikation
In der ambulanten Versorgung müssen vertragsärztliche Leistungen von Fachärz­
tinnen und Fachärzten erbracht werden (Facharztstatus). Im Krankenhaus hinge­
gen gilt der Facharztstandard, der es auch Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung 
ermöglicht, Leistungen zu erbringen. Um sowohl Krankenhäusern die Möglichkeit 
zu geben, intersektorale Leistungen zu erbringen, als auch der zunehmenden Am­
bulantisierung der Weiterbildung Rechnung zu tragen, muss für die intersektorale 
Versorgung der Facharztstandard möglich sein, z. B. durch den Kompetenznach­
weis gemäß Weiterbildungsordnung. Wichtig ist: Die Behandlungsqualität für den 
Patienten und seine Sicherheit stehen dabei immer im Vordergrund.
Der BDI fordert für intersektorale Leistungen ein Qualifikationsniveau 
angelehnt an den Facharztstatus.

5.	Vergütung
Der Schweregrad des Eingriffes sowie die notwendige personelle und technische 
Infrastruktur bestimmen die Höhe der Vergütung. Hierzu wird ein 3-Stufenmodell 
etabliert: Stufe 1 orientiert sich am Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), Stu­
fe 2 und 3 orientieren sich am DRG-System. Neue Versorgungsprozesse zu eta­
blieren ist aufwendig und kostenintensiv. Aus diesem Grund ist eine Konvergenz­
phase notwendig, in der es Vergütungszuschläge gibt. Nur durch adäquate Anreize 
kann eine zeitnahe Umstellung gelingen.
Der BDI fordert ein am Schweregrad des Eingriffes orientiertes  
gestuftes Vergütungssystem.

6.	Kooperation
Um rund um die Uhr mögliche Komplikationen behandeln zu können, ist eine Ko­
operation zwischen Vertragsärztinnen und Vertragsärzten und einem Kranken­
haus verpflichtend. Von dieser Kooperation müssen beide Seiten profitieren: die 
Vertragsärzte durch die Absicherung ihres Notfallmanagements; die Kliniken 
durch eine mögliche Beteiligung der Niedergelassenen an Hintergrunddiensten 
und insbesondere sektorenübergreifenden Weiterbildungsverbünden. 
Der BDI fordert eine verpflichtende Kooperation zwischen Kranken­
häusern und Vertragsärztinnen und -ärzten. 
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